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Bericht der Amtsleitung für das Jahr 2020

Auch die Bodendenkmalp�ege im Rheinland war im Jahr ���� von den Auswirkungen der 
Coronakrise geprägt. Mehrfacher Lockdown und dauerhafte Kontaktbeschränkungen wirkten 
sich�� wie in vielen anderen Bereichen�� vor allem auf die Arbeitsweisen und -abläufe aus. Für 
das LVR-Amt für Bodendenkmalp�ege im Rheinland bedeutete dies in erster Linie eine deut-
liche Reduktion der Außenkontakte: Ortstermine mit Planern und Bauherren konnten nicht 
wie gewohnt oder gar nicht realisiert werden; die Betreuung von Grabungen Dritter war über 
Wochen nur telefonisch möglich und die Bodendenkmal-Registratur (Ortsarchiv), die Externen 
notwendige Recherchemöglichkeiten bietet, musste zeitweise geschlossen bleiben. Der wichtige 
persönliche Austausch in allen Fragen der Bodendenkmalp�ege war also gezwungenermaßen auf 
ein Minimum reduziert. Dass dies für den Arbeitsalltag für alle Beteiligten eine große Heraus-
forderung war, ist unbestritten, ebenso wie die zusätzliche Belastung für diejenigen, die in dieser 
Zeit Angehörige zu versorgen hatten.

Erfreulich ist es daher, dass trotz der Einschränkungen viele Dienstleistungen nach einer kur-
zen Orientierungsphase wieder durch unser Haus eingeschränkt angeboten oder durch digitale 
Formate ersetzt werden konnten, von denen einzelne auch künftig in unseren Berufsalltag zu 
integrieren sind. Denjenigen, die dies ermöglicht haben und auch in dieser schwierigen Zeit 
durch ihre Arbeit verlässliche Partner für Kommunen, Bauherren, Fach�rmen und Forschende 
waren, sei daher an dieser Stelle gedankt.

Nach den ersten Eindrücken war die Auftragslage in den archäologischen Fach�rmen zumin-
dest im Jahr ���� noch stabil und ist nicht in eine existenzbedrohende Schie�age geraten. Dies 
ergab auch eine im Frühjahr ���� durchgeführte und verö�entliche Umfrage der Deutschen 
Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e. V. (Siegmund/Scherzler, DGUF-Monitoring-Report, 
siehe unten). Nicht auszuschließen ist aber, dass sich die Folgen der Krise in den kommenden 
Jahren zeigen werden, falls die Baubranche aufgrund mangelnder Investitionsbereitschaft in eine 
wirtschaftliche Delle gerät.

Im Jahr ���� aber sorgte die boomende Bauindustrie noch für einen Anstieg der Prospekti-
onen und Ausgrabungen um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf insgesamt ��� Maß-
nahmen. Dementsprechend verwundert es kaum, dass den Mitarbeitenden der Grabungs�r-
men und des ABR wieder zahlreiche neue Einblicke in die archäologische Kulturlandschaft des 
Rheinlands gelangen.

Beispielhaft sei die Untersuchung eines bislang im Rheinland einzigartigen jungsteinzeitli-
chen Fundplatzes bei Swisttal-Ollheim (Rhein-Sieg-Kreis) erwähnt: eine sogenannte Kreisgra-
benanlage von �� Meter Durchmesser. Andreas Schmickler hatte diese bei einem Luftbild�ug 
entdeckt, und ���� folgten eine kleinere Ausgrabung sowie weitere Untersuchungen mittels 
geophysikalischer Methoden zur besseren Bewertung der Qualität und Erhaltung dieses Bo-
dendenkmals. Derartige Anlagen aus konzentrisch angelegten Gräben um einen Innenbereich 
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sind zum Beispiel aus Bayern, vor allem aber aus Österreich bekannt. Ihre Deutung reicht von 
Befestigungsanlagen über Kultplätze bis hin zu astronomischen Observatorien.

Erwähnenswert ist auch der seltene Nachweis von Siedlungsspuren der mittleren Bronzezeit in 
Kaarst-Büttgen (Rhein-Kreis Neuss), der einmal mehr darauf verweist, wie wichtig die Begleitung 
von Oberbodenabträgen bei linearen Bauprojekten auch dann ist, wenn im Umfeld nur wenige 
Anhaltspunkte für die Existenz archäologischer Fundstellen vorliegen.

Einen erheblichen Erkenntnisgewinn zur ländlichen Besiedlung in den Metallzeiten und 
insbesondere der römischen Epo-
che am Unteren Niederrhein er-
brachten die Prospektionen und 
Ausgrabungen in Weeze-Vorselaer 
(Kr. Kleve). Diese vor über zwan-
zig Jahren begonnene archäo-
logische Dokumentation einer 
�Kleinlandschaft� im Zuge des fort-
schreitenden Kiesabbaus kam im 
vergangenen Jahr zum Abschluss 
(Abbildung� �). Hier wurden un-
ter anderem mehrere eisenzeitli-
che bis römische Siedlungen und 
Gräberfelder sukzessive mit dem 
fortschreitenden Kiesabbau doku-
mentiert, zuletzt eine Ansiedlung 
des zweiten und dritten Jahrhun-
derts mit Wohnstallhäusern und 
Brunnen. Die Menschen siedelten 
hier auf sog. Donken, �achen Er-
höhungen in sump�gem Gelände, 
die sich für Ackerbau eigneten. 
Sie wohnten nicht in Häusern rö-
mischer Bauart, wie man im Hin-
terland der Colonia Ulpia Traiana 
(Xanten) vielleicht erwartet, son-
dern in Häusern einheimischer 
eisenzeitlicher Tradition�� mit dem 
Vieh unter einem Dach.

Anders als am unteren Nieder-
rhein erstreckt sich auf den fruchtbaren Lössbörden des Rheinlands eine dichte römische Vil-
lenlandschaft. Hier bieten gerade die Braunkohlentagebaue gute Untersuchungsmöglichkeiten, 
und ���� erreichte der Tagebau Hambach ���� eine Villa rustica bei Kerpen-Manheim (Rhein-
Erft-Kreis), zu der ein etwa �� Meter tiefer Brunnen gehörte, aus dem eine fast vollständige Jupi-
tersäule geborgen wurde (Abbildung��). Neben dem thronenden Jupiter als Bekrönung der einst 
�,� Meter hohen Säule sind drei Reliefs erhalten. Sie zeigen Juno, die Gattin Jupiters, Minerva, 
die Göttin der Weisheit, und wahrscheinlich Nemesis-Diana, die Göttin des gerechten Zorns�� 
ihre Darstellung ist sehr selten.

Neben dem Bauboom, der die Zahl der zu begutachtenden Planungen und der archäologischen 
Maßnahmen in die Höhe trieb, war im vergangenen Jahr auch eine deutlich erhöhte Zahl von An-
trägen für Nachforschungen mit der Metallsonde zu bearbeiten (Steigerung von siebzig Prozent). 

Abbildung� �  Weeze-Vorselaer. Fundplätze der metallzeitlichen bis 
römischen Siedlungslandschaft Vorselaer-Grotendonk.
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Wegen des Kontaktverbots konnte diese nicht innerhalb der üblichen 
Zeiträume bearbeitet werden, aber wir ho�en dennoch, dass sich die 
Interessierten nicht ohne das obligatorische Informationsgespräch und 
die Erlaubnis auf die Suche gemacht und so unbeabsichtigt Schäden 
an Bodendenkmälern verursacht haben. Denn leider ist festzustellen, 
dass trotz einer insgesamt guten Entwicklung zu einer rechtskonformen 
Partnerschaft auf Augenhöhe manche Fundbergungen im Anschluss an 
eine Suche mit dem Metalldetektor noch ohne die erforderliche Er-
laubnis und Meldung der Funde an die Unteren Denkmalbehörden 
beziehungsweise unser Haus erfolgt. Ohne Erlaubnis geborgene Fun-
de gehen der landesgeschichtlichen Forschung in der Regel verloren, 
doch gelegentlich gibt es Ausnahmen, wie ein Beispiel aus Wesel zeigt. 
Von hier gab ein Unbekannter über Umwege rechtswidrig ausgegra-
bene Funde des siebten bis achten Jahrhunderts ab, unter denen eine 
Goldscheiben�bel (Abbildung��) und eine als Anhänger umgearbeitete 
Münze hervorzuheben sind. Das Fundspektrum deckt einen Zeitraum 
von rund ��� Jahren ab, so dass an einem geschlossenen Grabzusam-
menhang Zweifel bestehen und nicht abschließend zu beurteilen ist, ob 
hier ein oder mehrere reich ausgestattete merowingerzeitliche Frauen-
gräber �geplündert� wurden. Nachuntersuchungen am vermeintlichen 
Fundort blieben erfolglos, so dass in diesem Fall�� auch wenn die Funde 
nun bekannt sind�� eine abschließende Bewertung und Einordnung 
des möglichen Fundplatzes aufgrund der fehlenden Dokumentation 
des Fundkontextes schwierig ist.

Gerade solche Fälle sind es aber, die darin bestärken, die Aufklä-
rungsarbeit fortzuführen und Partizipationsmöglichkeiten für Privat-
leute zu erö�nen. Denn auch wenn dies unsere personellen Kapazi-
täten extrem und im letzten Jahr letztlich über das erträgliche Maß 
hinaus in Anspruch nimmt, ho�en wir doch, so größeren Schaden von 
den rheinischen Bodendenkmälern abzuwenden und archäologische 
Kenntnis zu gewinnen. Unser bisheriges Denkmalmonitoring gibt 
uns hier insofern recht, als keine erhöhten Zahlen oder schwerwie-
gende Eingri�e in geschützte Bereiche zu erkennen sind. Ein Beispiel 
hierfür ist ein als Fund von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung 
bewertetes Stück, das ein mit Erlaubnis ausgestatteter Sondengänger 
dem ABR aus Dormagen-Zons (Rhein-Kreis Neuss) meldete. Der aus 
massivem Gold gefertigte Siegelring mit spiegelverkehrt eingravierter 
Inschrift »VTE/REFE/LIX« und Christogramm weist den ehemaligen Trä-
ger als hochgestellte Persönlichkeit der spätantiken Gesellschaft des 
vierten Jahrhunderts aus und ist ein seltenes Zeugnis für das Auftreten 
des frühen Christentums im Rheinland. 

Auch für die Bodendenkmalp�ege sind die massiven Auswirkun-
gen des Klimawandels ein akutes �ema, denn die Zunahme und 
Beschleunigung des Holzeinschlags �ndet auch vermehrt im Bereich 
von (vermuteten) Bodendenkmälern statt und gefährdet diese. Im 

Abbildung��  Kerpen-Manheim, fotogra�sche Rekonstruktion der Jupitersäule 
(rekonstruierte Gesamthöhe der erhaltenen Elemente �,�� Meter).
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Rheinland ist ein Viertel der Fläche von Wald bedeckt, und immerhin ��� Prozent der ein-
getragenen Bodendenkmäler be�nden sich unter Wald. Zur Vermeidung weiterer Schäden an 
Bodendenkmälern ist somit entscheidend, in einen regelmäßigeren Austausch mit allen für den 
Forst Verantwortlichen zu kommen. Hierbei darf es nicht nur darum gehen, Schäden beim 
Holzeinschlag und Abtransport zu vermeiden, sondern gemeinsames Ziel sollte auch eine mög-
lichst schnelle, klimaangepasste Wiederbewaldung sein, die nicht nur dem Schutz des Waldes, 
sondern auch dem der Bodendenkmäler Rechnung trägt.

Eine vergleichbar lange zeitliche Perspektive nimmt auch ein ���� gestartetes Projekt ver-
schiedener LVR-Kultureinrichtungen (LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte, 
LVR-Amt für Bodendenkmalp�ege, LVR-Amt für Denkmalp�ege, LVR-Industriemuseum) in 
den Blick, welches sich zum Ziel gesetzt hat, durch die Entwicklung von Vermittlungskonzepten 
für das Rheinische Braunkohlenrevier diese Region beim bevorstehenden Umbruch zu unter-
stützen. Hintergrund ist die politische Entscheidung zum beschleunigten Ausstieg aus der Koh-

leförderung und -verstromung bis ����, 
die die Menschen der Region in ihren 
aktuellen Lebenszusammenhängen und 
Zukunftsplanungen existenziell betri�t. 
Diese als �Strukturwandel� zusammenge-
fassten Umbrüche und komplexen Phä-
nomene sind dramatisch und ziehen in-
zwischen vielfältige Aufmerksamkeit aus 
Politik, Wissenschaft und Gesellschaft 
auf sich. Die Abmilderungen der Folgen 
dieses Strukturwandels bieten umfang-
reiches Diskussionspotential hinsicht-
lich der künftigen Schwerpunktsetzung 
in der Region. Im politischen Raum 
scheint aber�� bei aller Unterschiedlich-
keit der Ansätze�� relative Einigkeit zu 
herrschen, was die Fokussierung auf die 
Energieforschung, die Raumentwick-
lung und Infrastruktur sowie Innova-
tion und Bildung angeht. Dem Land-
schaftsverband Rheinland und seiner 

politischen Vertretung war es jedoch wichtig, dass auch eine Auseinandersetzung mit der Frage 
statt�ndet, welche Rolle die Kulturlandschaft und das kulturelle Erbe in diesem auf die Gestal-
tung von Gegenwart und Zukunft ausgerichteten Transformationsprozess spielen sollen, so dass 
im Dezember ���� eine entsprechende Beschlussfassung zur Einrichtung eines Projektes erfolgte.

Es bündelt die Kompetenzen des Landschaftsverbandes in Bezug auf Archäologie, Erinne-
rungskultur, Industriekultur und Kulturerbe und wird diese in die gerade beginnende Restruk-
turierung einer ganzen Region einbringen. Neben Dokumentation und nachhaltiger Sicherung 
von kulturellem Erbe geht es vor allem um die Entwicklung einer nachhaltigen, analog wie 
digital konzipierten Vermittlungsstrategie von Wissensbeständen zum regionalen Kulturerbe.

Dass es im Rheinischen Braunkohlenrevier in den nächsten ���Jahren aber für das ABR vor-
nehmlich noch darum gehen wird, Bodendenkmäler zu dokumentieren, ist unbestritten. Für 
die quali�zierte Beurteilung vermuteter Bodendenkmäler, die Grundlage der dort nach wie 
vor erforderlichen Schwerpunktsetzung ist, haben wir im vergangenen Jahr einen erfreulichen 
Ausbau unseres technischen Equipments erreicht. Nun sind wir in die Lage versetzt, eigen-

Abbildung� �  Wesel, Goldscheiben�bel aus der Mitte bis 
zweiten Hälfte des siebten Jahrhunderts, natürliche Größe.
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ständig Georadarmessungen durchzuführen, 
die es insbesondere dort, wo geomagnetische 
Verfahren bisher keine brauchbaren Ergebnis-
se lieferten, nicht nur erlauben, Befunde zu 
erkennen, sondern auch Einschätzungen hin-
sichtlich ihrer Erhaltungsqualität abzugeben 
(Abbildung��). So ließ sich beispielsweise für 
ein bandkeramisches Haus bei Swisttal-Miel 
(Rhein-Sieg-Kreis) im Radargramm eine Er-
haltung bis in �,���Meter Tiefe nachweisen.

Mit Bezug auf das Rheinische Braunkoh-
lenrevier befasste sich, wie schon im letzten 
Jahresbericht angekündigt, auch ein Entwurf 
der Fraktion Bündnis ��/Die Grünen zur 
˜nderung des Denkmalschutzgesetzes. Die 
unter anderem dadurch intendierte stärkere 
Heranziehung des Abbauunternehmens für 
Ausgrabungskosten wurde jedoch nach zahl-
reichen Stellungnahmen sowie Beratungen in 
verschiedenen Ausschüssen in der zweiten Le-
sung am �. Oktober ���� durch den Landtag 
Nordrhein-Westfalens mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU, FDP, SPD und AFD 
abgelehnt (Landtag NRW Plenarprotokoll 
��/���, �������). Neben inhaltlichen Gründen 
führte zur Ablehnung auch die Absicht der Re-
gierungsfraktionen CDU und FDP, das Denk-
malschutzgesetz umfassend zu novellieren. Der 
betre�ende Entwurf wurde am ��.�Mai ���� 

vom Kabinett beschlossen und im Anschluss 
eine Verbändeanhörung bis zum �.� Juli ���� 
eingeleitet, im Rahmen derer die Landschafts-
verbände und eine große Anzahl weiterer Ver-
bände kritisch Stellung bezogen. Dies führte 
dazu, dass diese Novelle nicht im Landtag be-
handelt, sondern im Herbst ���� ein neuerli-
cher Entwurf angekündigt wurde, der im März 
���� in die Verbändeanhörung ging (Entwurf 
für ein neues Denkmalrecht ����) und eben-
falls umfangreiche Kritik erfuhr. Für den in-
teressierten Leser sei hier auf die detaillierten 
Stellungnahmen der Landschaftsverbände auf 
den Internetseiten der jeweiligen Denkmal-
p�egeämter oder auf die Zusammenstellung 
auf der Webseite des Denkmalschutz-Bündnis 
NRW hingewiesen (siehe unten). Aufgrund 
der diesbezüglich noch nicht absehbaren Ent-
wicklungen ist hier darauf verzichtet, den Ent-
wurf ausführlich zu kommentieren.

Handfester und ho�entlich dauerhafter 
von Erfolg gekrönt als diese aktuellen Vor-
schläge zur Gesetzesnovellierung sind unsere 
Anstrengungen im Zusammenhang mit der 
Ernennung des Niedergermanischen Limes 
(NGL) zum UNESCO-Welterbe. Daher wa-
ren wir sehr glücklich, dass im September� � 
unter strengen Hygieneregeln�� die aufwendig 
vorbereitete Begutachtung des NGL durch 

Abbildung��  Geo
radar im Einsatz, durch 
die Kopplung an ein 
Fahrzeug und die Breite 
von �,� Meter können in 
kurzer Zeit relativ große 
Flächen prospektiert 
werden.












